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Struktur der GLG mbH



Struktur, aktuelle Leistungsdaten

� Krankenhaus der qualifizierten Regelversorgung 
und akademisches Lehrkrankenhaus der 
Charité-Universitätsmedizin Berlin

� 460 Planbetten verteilt auf 15 bettenführende 
Kliniken (inklusive Tagesklinikplätzen) 

� 21.013 stationäre Fälle 2009

� 35.198 ambulante Fälle 2009

Klinikum Barnim GmbH,
Werner Forßmann Krankenhaus



Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Struktur, aktuelle Leistungsdaten

� Fachkrankenhaus

� 263 Planbetten verteilt auf 4 Kliniken (inklusive 
Tagesklinikplätzen ) + 155 Plätze Maßregelvollzug

� 4.360 stationäre Fälle 2009

� 6.395 ambulante Fälle 2009



Krankenhaus Angermünde
(MSZ Uckermark gGmbH)

Struktur, aktuelle Leistungsdaten

� Fachkrankenhaus

� 142 Planbetten verteilt auf 2 Kliniken                          
(inklusive Tagesklinikplätzen)

� 3.411 stationäre Fälle 2009

� 2.121 ambulante Fälle 2009



Kreiskrankenhaus Prenzlau
(MSZ Uckermark gGmbH)

Struktur, aktuelle Leistungsdaten

� Krankenhaus der Grundversorgung

� 131 Planbetten verteilt auf 4 Kliniken 

� 5.580 stationäre Fälle 2009

� 10.000 ambulante Fälle 2009



2008 – Gründung der zentralen 
Abteilung Qualitätsmanagement

Aufgabe:

� Schaffung der Voraussetzungen in den 4 Krankenhäusern für eine 
KTQ-Zertifizierung

Gründe:

� Gesetzlicher Auftrag SGB V § 135a Verpflichtung zur 
Qualitätssicherung

� Nutzung der KTQ-Struktur zur Etablierung einheitlicher Strukturen 
und Prozessqualität in den Krankenhäusern



KTQ - 2009 
Kategorie 5 - Vision, Philosophie und Leitbild
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Leitbilder

� ähneln sich oft sehr stark

� bilden mit abstrakt formulierten Sätzen einen Rahmen für das 
Handeln in Unternehmen

� enthalten oft Visionen - Beschreiben keine konkreten 
Verhaltensregeln

• z.B. „bei uns steht der Patient im Mittelpunkt“ hier fehlen 
verbindliche Verpflichtungen, an die sich jeder Mitarbeiter halten 
muss

� Entscheidung auf Geschäftsführungsebene:
Alternativ zur Erstellung eines Leitbildes soll ein Verhaltenskodex 
entwickelt werden



2. GLG – Qualitätsforum: 
16. März 2009

Vortrag

� Prof. Dr. Anja Lüthy
• Professorin für Betriebswirtschaft Fachhochschule Brandenburg 

Fachrichtung: Marketing

� „Leitbild versus Verhaltenskodex“
• Teilnehmer:

alle leitenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Unternehmen 
der GLG mbH

Diskussion und Konsensabstimmung für die Erstellung eines 
Verhaltenskodex – Gründung einer Arbeitsgruppe



Teilnehmer der Arbeitsgruppe:

� Geschäftsführer, 
� Ärztlicher Direktor, 
� Pflegedirektor / Leiter Qualitätsmanagement, 
� Personalleiter, 
� Mitarbeiter für Personalentwicklung, 
� Chefärzte, 
� Pflegedienstleiter, 
� Pflegekräfte, 
� Medizinisch-Technischer Radiologieassistent, 
� Physiotherapeuten, 
� Vertreter aller Betriebsräte des Unternehmens



Auftakt der Arbeitsgruppentätigkeit: Mai 2009
Moderation: Frau Prof. Dr. Lüthy

� Was soll in welchen Themenbereichen geregelt werden?

� Wie sollen die Regeln formuliert werden?

� Welche Konsequenzen sollen Verstöße nach sich ziehen?

� Wie kann sicher gestellt werden, dass der Verhaltenskodex von 
allen Mitarbeitern gelebt wird?



Beteiligte Mitarbeiter einigten sich auf die folgen d 
aufgeführten Themenbereiche, für die Regeln 
erarbeitet werden sollen

1. Die Führung der Mitarbeiter und der Umgang untereinander

2. Die Patienten - und externe Kundenorientierung

3. Die kontinuierliche Verbesserung

4. Der Schutz der Umwelt

5. Handlungsempfehlungen bei Verstößen



weitere 5 Treffen der Arbeitsgruppe von  Juni bis Dezemb er 2009

� Erarbeitung von Formulierungsvorschlägen in Untergruppen

� Konsequenzen bei Nichteinhaltung und deren Formulierung

� September 2009
• Erster Entwurf des Verhaltenskodex

� Erarbeitung einer Präambel

� Erarbeitung einer Verpflichtungserklärung für Mitarbeiter
� Regelung der organisatorischen Verantwortlichkeiten

• Wohin kann sich der Mitarbeiter wenden, wenn Verstöße 
erfolgen

� Dezember 2009
• Fertigstellung des Verhaltenskodex 
• Abschluss der AG-Tätigkeit



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild: „Die Leitung führt die Mitarbeiter 
mit einem kooperativen Führungsstil“)

1. Die Führung der Mitarbeiter und der Umgang 
untereinander

• Als Führungskraft ist es meine Dienstpflicht, mit meinen direkt 
unterstellten Mitarbeitern mindestens ein strukturiertes 
„Mitarbeiterjahresgespräch“ zu führen, das auch der 
Beurteilung der Mitarbeiter dient. Ich führe die 
Mitarbeiterjahresgespräche ehrlich und transparent durch und 
achte darauf, dass sowohl eine Selbst- als auch eine 
Fremdreflexion statt findet. Als Grundlage dient der Leitfaden 
zur Führung von Mitarbeiterjahresgesprächen.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild: „Die Leitung führt die Mitarbeiter 
mit einem kooperativen Führungsstil“) 

1. Die Führung der Mitarbeiter und der Umgang 
untereinander

• Wenn ich an einer internen Veranstaltung nicht teilnehmen 
kann, verpflichte ich mich, mich zu entschuldigen und ggf. einen
Vertreter zu senden.

• Als Führungskraft verpflichte ich mich, regelmäßig –
abteilungsintern- Arbeitsbesprechungen durchzuführen und alle 
wichtigen Informationen, die für meine Mitarbeiter bestimmt 
sind, transparent weiterzugeben.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild“ Der Patient steht im Mittelpunkt unserer Be mühungen“)

2. Die Patienten- und externe Kundenorientierung

• Als Teilnehmer an Patientenvisiten verpflichte ich mich, die 
Visiten dem Patienten zugewandt und einer dem Patienten 
verständlichen Sprache durchzuführen.

• Mir ist bekannt, dass es in den Krankenhäusern der GLG 
Visitengrundsätze und Standards zur Durchführung von 
Visiten gibt, zu deren Einhaltung ich mich verpflichte.

• Mir ist bekannt, dass mit jedem Patienten ein ärztliches und 
pflegerisches Entlassungsgespräch geführt werden muss. 
Jeder Patient muss am Tage der Entlassung zumindest einen 
Kurzbrief erhalten.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild “ Der Patient steht im Mittelpunkt unserer B emühungen“)

2. Die Patienten- und externe Kundenorientierung

•Ich verpflichte mich, allen weiteren externen Kunden, z.B. 
zuweisende Ärzte, Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen, 
freundlich zu begegnen und mit ihnen konstruktiv 
zusammenzuarbeiten.

•Als Führungskraft verpflichte ich mich, alle Mitarbeiter über 
Trainingsangebote in Kenntnis zu setzen und insbesondere 
diejenigen zu den Trainingsangeboten anzumelden, bei denen ich 
der Meinung bin, dass das kundenorientierte Verhalten 
Verbesserungspotential aufweist.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild: „Wir erbringen die hohe Qualität unserer Leist ungen auf 
Grundlage einer ständig weiterentwickelten fachlichen 
Qualifikation aller Mitarbeiter“)

3. Die kontinuierliche Verbesserung

• Mir ist bekannt, dass die GLG im Rahmen des 
Qualitätsmanagement regelmäßige Befragungen von 
Patienten, Angehörigen, zuweisenden Ärzten und 
Mitarbeitern durchführt. Ich verpflichte mich, 
Verbesserungsmaßnahmen, die aus den Ergebnissen der 
Befragungen abgeleitet werden, aktiv zu unterstützen.

• Als medizinisch-pflegerisches und therapeutisches Personal 
verpflichte ich mich, bestehende Standards, Richt- und 
Leitlinien einzuhalten und nur in begründeten Ausnahmefällen 
davon abzuweichen.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex
(Leitbild: „Unser Krankenhaus bekennt sich  zu seiner 
Verantwortung für die Umwelt“)

4. Der Schutz der Umwelt

• Ich verpflichte mich zum ökologischen Handeln. Deshalb ist 
es mir ein Anliegen, Abfälle nach Möglichkeit zu vermeiden, 
unvermeidbaren Abfall zu trennen, um eine 
Wiederverwertung zu ermöglichen.

• Ich bin bestrebt, mit Arbeitsmaterialien jeder Art sparsam 
umzugehen. Auch mit den natürlichen Ressourcen gehe ich 
bewusst und schonend um.

• Ich verhalte mich energiesparend.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex

5. Welche Konsequenzen sollen Verstöße nach sich 
ziehen?

• Wenn sich Kollegen nicht entsprechend dieser Regeln 
verhalten, weise ich ihn/sie freundlich darauf hin und bitte um 
Einhaltung des Verhaltenskodexes.

• Darüber hinaus habe ich bei wiederholten Verstößen gegen 
die Regeln die Möglichkeit, mich an den direkten 
Vorgesetzten des Kollegen mit der Bitte zu wenden, mit dem 
Kollegen ein persönliches Gespräch zu führen und auf 
geeignete ggf. verpflichtende Fortbildungen hinzuweisen.



Auszüge aus dem Verhaltenskodex

• Mir ist bekannt, dass die Personalabteilung unterstützend zu 
Gesprächen gebeten werden kann, wenn es darum geht, 
Kollegen auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen.

• Schwerwiegende Verstöße können zu arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen führen.

� Konsequenzen sind so formuliert, dass sie transparent aber 
nicht 
bedrohlich wirken.



Betriebsvereinbarung
zur Einführung und Anwendung des ethischen 
Verhaltenskodex
gemäß § 88 BetrVG

zwischen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit 
mbH 

Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde

vertreten durch die Geschäftsführer

und dem Konzernbetriebsrat

wird folgende Betriebsvereinbarung abgeschlossen:



Auszug aus der Betriebsvereinbarung

§ 2 Ziele

1. Mit der Einführung eines Verhaltenskodex werden den 
Beschäftigten aller Berufsgruppen verbindliche Regeln an 
die Hand gegeben. Sie stellen sicher, dass das Verhalten der 
Angestellten im Einklang mit den Unternehmensgrundwerten 
der Aufrichtigkeit, des Vertrauens, des Respekts und der 
Integrität steht.

2. Dieser Kodex bezieht sich insbesondere auf das Verhalten 
der Mitarbeiter untereinander, auf eine professionelle 
Führung der Mitarbeiter, den einfühlsamen Umgang mit den 
Patienten und externen Kunden, den konsequenten Schutz 
der Umwelt und auf die kontinuierliche Sicherung der 
Qualität.



Auszug aus der Betriebsvereinbarung

§ 2 Ziele

3.Die Geschäftsführung verpflichtet sich zur Einhaltung dieses Kodex 
und erwartet das Gleiche von jedem Mitarbeiter.

4.Der Verhaltenskodex wird zum Grundsatz und zur Verpflichtung 
des beruflichen Handelns für die Zeit der Beschäftigung im 
Unternehmen.



Auszug aus der Betriebsvereinbarung

§ 4 Wirkung/Änderungen

1. Der Verhaltenskodex wird mit zur Grundlage des 
Arbeitsverhältnisses und eine Verpflichtung (konkretisierte 
Nebenpflicht) aus dem Arbeitsvertrag.

2. Die Regelungen sind für die Beschäftigten bindend.

3. Änderungen dieser Betriebsvereinbarung mit dem 
Kernbestandteil „Verhaltenskodex“ können nur zwischen dem 
Konzernbetriebsrat und der Geschäftsführung wirksam 
vereinbart werden.



Auszug aus der Betriebsvereinbarung

§ 5 Umsetzung des ethischen Verhaltenskodex / 
Handhabung von Verstößen

1. Ziel ist es, bei Verstößen gegen den Kodex dem Beschäftigten 
das Fehlverhalten deutlich zu machen und eine Änderung des 
Verhaltens im Sinne des Kodex zu fördern.

2. Im Wiederholungsfall soll dies vorrangig durch verpflichtende 
Trainingsmaßnahmen erreicht werden.

3. Eine Handlungsempfehlung für die Beschäftigten bei 
Verstößen gegen die Verhaltensregeln ist im Punkt 4 des 
Kodex näher beschrieben.



Auszug aus der Betriebsvereinbarung

§ 5 Umsetzung des ethischen Verhaltenskodex / 
Handhabung von Verstößen

4.Im Falle anhaltender und/ oder schwerwiegender Missachtung der 
Verhaltensregeln kann es zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
kommen.

5.Gespräche, die zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen 
könnten, sind unter Beteiligung der Betriebsräte durchzuf#����'



Verhaltenskodex – trat am 
17. März 2010 in Kraft
Rahmenveranstaltung

• 4. GLG-Qualitätsforum am 17.03.2010
- interne Vorstellung
- Teilnehmer: 200 Mitarbeiter



Flyer Außenseite
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Pocket Card

Vorderseite Rückseite



April 2010:

� Jeder Mitarbeiter der Unternehmen der GLG mbH erhält den 
Verhaltenskodex mit der Bitte, diesen unterzeichnet an die 
Personalabteilung zurückzusenden.

� Ergebnis
• Stand September 2010: 75,73 % aller Mitarbeiter haben den 

Verhaltenskodex unterzeichnet

� Für neue Mitarbeiter ist der Verhaltenskodex Bestandteil des 
Arbeitsvertrages.



Pressemitteilungen

• Ärzte Zeitung, 23.03.2010
� „Klinik-Verhaltenskodex dient auch der 
Imagepflege“

• Märkische Oderzeitung, 26.03.2010
� „Benimmregeln für GLG –
Verhaltenskodex als Selbstverpflichtung“



Krankenhausumschau -Gesundheitsmanagement 
Ausgabe 9/2010



Referenten des Artikels in der 
Krankenhaus Umschau 



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit


